Basis der StVZ0-Vorschriften vom Hersteller instal-
liert worden — oder schon gemaR den jiingeren eu-
ropdischen Bestimmungen? Dazu miissen némlich
die zusatzlich gewiinschten Leuchten und Riick-
strahler in punkto Konstruktion, Anbaulage und
geometrische Sichtbarkeit passen. Die lichttechni-
sche Grundausstattung neuerer Fabrikate ent-
spricht in der Regel den EG-Vorgaben, die von dlte-
ren Modellen noch den Bestimmungen der StVZ0.
Bestehen Zweifel, hilft eine Anfrage beim Herstel-
ler des Motorrads bzw. bei seinen Niederlassun-
gen oder Vertragswerkstatten weiter.

(] Bei Motorrddern, die serienméafig vom Hersteller
nach EG-Recht ausgestattet worden sind, miissen
auch die "Zusatzlichen" mit diesen Vorschriften
tibereinstimmen. Sonst sind sie unzuldssig.

[J Dringend ist davor zu warnen, serienmalige Ein-
zelleuchten an dlteren Maschinen gegen neuer-
dings nach EG-Vorgaben erlaubte Leuchteneinhei-
ten auszutauschen. Eine solche "Ineinanderbaue-
rei” kann leicht ins Auge gehen — auch dann, wenn
sie nur auf eine Ergénzung der Beleuchtung abzielt!

Klar: Wer seine Sicht und seine Sichtbarkeit mit zu-
satzlichen Leuchten bzw. reflektierenden Mitteln ver-
bessern will, wiinscht sich genauere Erlauterungen
zu drei Fragen: Erstens — was ist im einzelnen erlaubt?
Zweitens: Was ist beim Anbau besonders zu beach-
ten? Und drittens, bei Leuchten: Wie miissen diese ge-
schaltet werden? Die folgende Ubersicht gibt lhnen
die Antworten. Und, wenn Sie mal nicht weiterwissen:
Auch die Motorrad-Experten von TUV SUD Auto Part-
ner beraten Sie gerne. Auf der letzten Seite dieses
Tipps ist vermerkt, wo und wie Sie uns erreichen kon-
nen. Dort finden Sie auch den Internet-Zugang zu uns.
Viele weitere Tipps kdnnen Sie auf diese Weise be-
kommen, zum Beispiel zu dem Themen "Motorrad-
Kleidung" und "Motorradpflege".

Erganzende Beleuchtungs-
einrichtungen fiirs Motorrad:
Die wichtigsten Vorgaben

B Zusatzlicher Scheinwerfer fiir Fernlicht

Allgemeine Hinweise

Eventuell eine sinnvalle Ergdnzung, wenn lediglich ein
einziger Scheinwerfer fiir Fern- und Abblendlicht zur
serienmaRigen Ausstattung eines Motorrads gehort.
Unzuldssig, wenn schon zwei Fernscheinwerfer vor-
handen sind. Farbe: Weik.

Anbauvorschriften
Montage mdglichst nahe am serienmaRigen Schein-

werfer und an der Fahrzeugmitte ("Léngsmittelebene”),

mindestens 50 cm (Unterkante) und hochstens 120 cm
(Oberkante) tiber der Fahrbahn.

Schaltvorschriften

Beim Einschalten des zuséatzlichen Fernscheinwerfers
miissen die Schlussleuchten, die Kennzeichenbeleuch-
tung und die blaue Fernlicht-Kontrollleuchte mitbren-
nen. Beim Abblenden muss das Fernlicht auch im
"Zusatzlichen" erléschen. Unter Beachtung dieser Be-
dingungen ist nach deutschem Recht (StVZ0 und er-
ganzende amtliche Erlduterungen) auch eine separate
Zu- und Abschaltung des zweiten Fernscheinwerfers
erlaubt.

M Nebelscheinwerfer

Allgemeine Hinweise

Nach deutschem Recht ist nur ein Nebelscheinwerfer
zuldssig, nach EG-Recht (Anhang IV zur Richtlinie
93/92 EWG) diirfen auch zwei solche Scheinwerfer
montiert werden. Farbe: Weil oder Hellgelb.

Anbauvorschriften

Nebelscheinwerfer diirfen nicht hoher als die Schein-
werfer fiir Abblendlicht angebracht werden. Das EG-

Recht schreibt fiir sie eine Mindesthéhe von 25 cm
tiber der Fahrbahn vor und — bei zwei Nebelschein-
werfern — eine symmetrische Anordnung zur Fahrzeug-
mitte ("Langsmittelebene").

Schaltvorschriften

Ein separater Schalter fiir Nebelscheinwerfer ist gebo-
ten; beim Einschalten missen die Schlussleuchten und
die Kennzeichenbeleuchtung mitbrennen. Bei zwei
Nebelscheinwerfern nach EG-Recht muss auch das
Abblendlicht mitbrennen.

Bl Nebelschlussleuchte

Allgemeine Hinweise

Nach deutschem Recht ist nur eine Nebelschluss-
leuchte zuldssig, nach EG-Recht diirfen es auch zwei
solche Leuchten sein. Farbe: Rot.

Anbauvorschriften

Montage mindestens 25 cm (Unterkante) und hdchs-
tens 100 cm (Oberkante) tiber der Fahrbahn, nach EG-
Recht hochstens 90 cm tiber der Fahrbahn. Abstand
von Bremsleuchten mehr als 10 cm. Anbau in der
Fahrzeugmitte ("Langsmittelebene") bzw. — bei zwei
Nebelschlussleuchten — symmetrisch zu ihr.

Schaltvorschriften

Nur zusammen mit Scheinwerfern bzw. Nebelschein-
werfern darf sich die Nebelschlussleuchte einschalten
lassen; getrennt von ihnen muss sie abschaltbar sein
(eigener Schalter erforderlich). Eine gelbe Kontroll-
leuchte im Blickfeld des Fahrers muss anzeigen, dass
die Nebelschlussleuchte in Betrieb ist.

B Warnblinkanlage

Allgemeine Hinweise

Die Aufriistung der "Fahrtrichtungsanzeiger" am
Motorrad zu einer Warnblinkanlage, die alle diese
Leuchten zur Warnung vor Gefahren wie Unfall- bzw.
Pannenstellen gleichzeitig aufblinken lasst, ist erlaubt.

Schaltvorschriften

Ein eigener Schalter und eine rot blinkende Kontroll-
leuchte fiir die Anlage sind geboten. Anstelle dieser
Leuchte ist auch eine Schaltung zuldssig, die den
Betrieb der Anlage durch Blinken der griinen Kontroll-
leuchten fiir die Fahrtrichtungsanzeiger signalisiert.

M Seitliche Riickstrahler

Allgemeine Hinweise

Unzuléssig sind dreieckige Ausfiihrungen, weil diese
Form den Anhéngern vorbehalten ist. Vorgeschriebene
Farbe fiir erlaubte seitliche Riickstrahler: Gelb.

Anbauvorschriften

Einen oder zwei Riickstrahler an jeder Seite erlaubt
das EG-Recht, in einer Héhe zwischen 30 und 90 cm
tiber der Fahrbahn: Mit der Zusatzbedingung, dass sie
unter "normalen Umstanden" weder vom Fahrer noch
von einem Beifahrer verdeckt werden kénnen.

Auch das deutsche Recht erlaubt eine erganzende
Ausstattung von Motorradern mit seitlichen Riickstrah-
lern: Unter der Bedingung, dass es zwei an jeder Langs-
seite sein miissen. Je einer von ihnen ist im vorderen
und im hinteren Drittel der Seite zu montieren, in einer
Hohe bis zu 90 cm iiber der Fahrbahn.

Auto Partner

Der TUV SUD Auto Partner in Ihrer Nahe:

Ingenieurblro Mentis
Kfz-Prifstelle

Rheinlandstrale 26 / Herrenbergerstr.

72070 Tubingen
07071 7704-413

www.mentis.autopartner-portal.de

Besuchen Sie uns auch im Internet.

Auf unserer Homepage finden Sie unter anderem ca. 50 weitere

TUV SUD-Tipps rund ums Fahrzeug unter:

www.tuev-sued.de/fahrzeug-tipps

]

1.1.12 AS-ZW 12.07 (ISC-BS-DR MUC)

Auto Partner

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

Motorrad-Beleuchtung:

Lassen Sie |hr Licht
leuchten — aber bitte richtig!

TUV SUD Auto Partner GmbH ov*


frg
Maschinengeschriebenen Text
Ingenieurbüro Mentis
Kfz-Prüfstelle
Rheinlandstraße 26 / Herrenbergerstr.
72070 Tübingen
07071 7704-413
www.mentis.autopartner-portal.de


“Gutes Licht ist lebenswichtig": Fiir Biker gilt
das ganz besonders. Weil ihre Motorrader im
Verkehr viel weniger auffallen als Autos oder
gar Brummis, werden sie nicht selten zu spat
erkannt oder glatt tibersehen. Schon am Tag
miissen sie deshalb ihr Licht einschalten.
Noch mehr kommt es im Dunkeln darauf an,
dass sich der Biker gut sichtbar macht, und
dass die Strecke vor ihm optimal ausgeleuch-
tetist.

Sichtbar machen: Schon bei der Auswahl sei-
ner Montur kann der Motorradfahrer einiges
dafiir tun. Helme und Schutzanztige in hellen
Sicherheitsfarben bzw. mit eingearbeiteten
reflektierenden Materialien, lautet hier das
richtige Rezept. Beleuchtungstechnische
Mittel, um bei Nacht besser zu sehen und ge-
sehen zu werden, sind ebenfalls erlaubt. Aber
Achtung: Hier sind dem Nachriisten enge
Grenzen gezogen. Wer sich da im Dickicht
deutscher und europdischer Vorschriften nicht
genau auskennt und munter drauflosbastelt,
wird leicht zum Verkehrssiinder.

Solchen Arger wollen Sie gewiss vermeiden.
Unser TUV SUD-Tipp will Ihnen dabei zur
Seite stehen. Er erldutert die Beleuchtungs-
Vorgaben fiir den Biker — und auch, wie er
dieses schwierige Puzzle meistert.

Helfer fiir den Durchblick:
Das "Signalbild"

Die richtige Einschatzung der Art und GroRe eines
Fahrzeugs, aber auch der Absichten seines Lenkers:
Bei der Losung dieser Aufgabe spielen die Beleuch-
tungseinrichtungen eine herausragende Rolle. Deshalb
fordert das Verkehrsrecht ein einheitliches "Signalbild"
flir solche Einrichtungen. Strenge Vorgaben, die jeder
Fahrzeughersteller bei seiner Fertigung zu erfillen hat,
gibt es fir alle Arten von Leuchten und Reflektoren,
sei es in punkto Farbe, Form, Anordnung, Schaltung
oder Montage. Nicht nur Motorrader, Pkw, Busse und
Lkw, sondern sogar Fahrréder und Mofas haben diese
Anforderungen zu erfiillen. Auch bei Um- oder Nach-
riistungen sind sie zu befolgen.

Warum ein solches Paragraphen-Dickicht? Kopfschiit-
telnd wird sich mancher Biker diese Frage stellen.
Zugegeben: Ein bisschen Auslichten wiirde diesem
Dickicht nicht schaden, im Blick auf eine leichtere Ver-
standlichkeit, aber auch eine prazisere Abstimmung
zwischen deutschem und europdischem Recht. Im
Ganzen aber macht die Strenge doch einen guten Sinn.
Vor allem in der Nacht und sonst bei schlechten Sicht-
verhéltnissen leuchtet das jedem Fahrer ein, der mit
den Grundséatzen des "Signalbilds" vertraut ist. So
weild er zum Beispiel:

[J WeiBes Licht signalisiert mir die Front eines
Fahrzeugs. Nahert es sich von vorne, kommt mir
einer entgegen. Taucht es im Riickspiegel auf,
fahrt einer von hinten auf mich zu. Sind es zwei
deutlich auseinanderliegende Scheinwerfer, han-
delt es sich um ein mehrspuriges Kfz. Ist es nur
einer bzw. ein Doppelscheinwerfer, bekomme ich
es mit einem Zweirad zu tun. "Weil" ist deshalb
fir alle Scheinwerfer, Begrenzungsleuchten und
Riickstrahler an der Vorderseite vorgeschrieben —
und ebenso fiir Umriss- oder Parkleuchten, die
nach vorne strahlen.

[J Rotes Licht zeigt die Riickseite eines Fahrzeugs
an. Sein verstarktes Aufleuchten macht deutlich,
dass der Fahrer zu bremsen beginnt. Sind aulRer-
dem zwei reflektierende rote Dreiecke am Heck
auszumachen, weifd der Hintermann: Das ist ein
Zugwagen mit Anhanger. "Rot" ist daher fiir sémtli-
che Schluss- und Bremsleuchten geboten, aber
auch fiir Nebelschlussleuchten sowie nach hinten
gerichtete Umriss- oder Parkleuchten. Ausnahme:
Riickfahrscheinwerfer miissen weiRes Licht ab-
strahlen, was eigentlich logisch ist. Denn bei ei-
nem Rickfahrmandver bewegt sich ja das Heck
und nicht die Front des Fahrzeugs auf die anderen
Verkehrsteilnehmer zu.

[J Gelb besagt, dass ich die Flanke eines Fahrzeugs
vor mir habe. Diese Farbe ist ndmlich fiir Seiten-
markierungsleuchten und seitliche Riickstrahler
vorgeschrieben. Besonders bei Nacht ist das eine
wertvolle Hilfe: Weil sie den anderen Verkehrsteil-
nehmern schon von weitem anzeigt, dass einer
quer kommt.

[J Gelbe Blinkleuchten an der Front, am Heck und
eventuell auch an den Flanken eines Fahrzeugs die-
nen — wie allgemein bekannt — dem Zweck, ein
Abbiegemandver oder einen Wechsel der Fahrspur
anzukiindigen. Blinken sie an allen Seiten auf, sig-
nalisieren sie eine dringende Warnung vor einem
Unfall, einem Stau oder einem liegengebliebenen
Wagen.

Wichtig: In den beschriebenen Farbvorgaben steckt zu-
gleich ein striktes Verbet, ein Fahrzeug — egal ob Auto
oder Motorrad — mit einem andersartigen “"Licht-
Feuerwerk" auszustaffieren. Auch wenn es manchen
jungen Biker noch so reizt: Auf Dinge wie Lichtgirlan-
den an den Packtaschen, einen bl&ulich angestrahlten
Motorblock, griine "Katzenaugen" oder eine bunte
Sammlung von reflektierenden Aufklebern an der
Verkleidung seiner Maschine wird er verzichten mis-
sen. Ebenso verhdlt es sich mit Malereien am Mator-
rad, bei denen Tagesleuchtfarben verwendet werden.

Neben den Leuchten gehdren namlich auch sémtliche
Reflektoren und sonstigen Mittel mit riickstrahlender
Wirkung zu den "lichttechnischen Einrichtungen®, die
von den strengen Vorschriften des Verkehrsrechts er-
fasst werden. Welche zusatzlichen Ausstattungen
hiernach erlaubt sind, erldutert unsere Tabelle auf den
letzten Seiten dieses Tipps.

Priifzeichen und Unterlagen
beachten

Richtige Farbe und Zuordnung zu den Flanken bzw.

zur Front- oder Heckpartie herausgefunden — also

ran an die Montage? Noch lange nicht, denn: Auch be-
stimmte Héhen- und Seitenmalle miissen bei den
Beleuchtungseinrichtungen respektiert werden. Und,
mehr noch: Paragraph 22 a der Strallenverkehrs-Zu-
lassungsordnung (StVZ0) verlangt, dass Leuchten und
Riickstrahler fiir Fahrzeuge geprtift und amtlich "abge-
segnet” sein mussen. Nur Such- und Arbeitsschein-
werfer sind von dieser Vorschrift ausgenommen. Alle
anderen miissen tiber eine "Bauartgenehmigung fiir
Fahrzeugteile" nach deutschem oder europdischem
Recht verfiigen. Das gilt in gleicher Weise fiir Nach-
und Umriistungen wie fiir die Erneuerung beschadigter
Beleuchtungseinrichtungen.

Woran erkennen Sie, dass eine Leuchte oder ein
Riickstrahler bauartgenehmigt ist? Drei Arten von ein-
gepragten Priifsymbolen geben Ihnen Gewissheit:

Dieses groBe "E" in einem Kreis ist heute

@ das gebrduchlichste Priifzeichen. Es kann
von allen Mitgliedsstaaten des sogenannten
ECE-Rechtskreises vergeben werden. Aus
welchem Staat es kommt, ist aus der Zahl
hinter dem "E" zu entnehmen. Die "1" in un-
serer Abbildung steht zum Beispiel fiir
Deutschland.

Dieses kleine "e" in einem Rechteck sagt
aus, dass das Teil von einem Mitgliedsstaat
der EG gepriift worden ist — in unserer Zeich-
nung von den Niederlanden (Kennzahl 4).
Ebenso wie das Zeichen mit dem grofen "E"
wird dieses Symbol in allen Landern der
Européischen Gemeinschaft anerkannt.

Nur noch selten ist diese Wellenlinie auf ei-
AN\ nem Teil zu finden: Ein nationales deutsches
Priifsymbol, das nach wie vor giiltig, aber in-
zwischen von den beiden europdischen
Zeichen weitgehend abgeldst worden ist.

Weitere Buchstaben und Zahlen, die auf dem Teil
zu finden sind, geben Hinweise auf die Art der Leuchte
bzw. des Riickstrahlers. Eingepragte Pfeile kdnnen zu-
satzlich klarstellen, ob ein Teil fiir die linke oder rechte
Fahrzeugseite vorgesehen ist, und was nach oben ge-
richtet sein muss. Eine genaue Erlduterung dieser Zei-
chen, der Verwendungsmdglichkeiten und der
Platzierungs-Vorgaben fir das betreffende Teil sollte
aus den Unterlagen hervorgehen, die ihm beigegeben
sind. Das gute Recht des Kdufers ist es, auf diesen
Papieren zu bestehen: Um auf "Nummer Sicher" gehen
und priifen zu kdnnen, ob sich das Teil fiir den von ihm
gedachten Zweck eignet.

Priifzeichen vorhanden — Eignung grundsétzlich ge-
klart. Gut, aber das ist erst der Anfang beim Nach-
oder Umriisten. Erganzende Rechtsvorgaben sind
fiir die Montage zu beachten, voran die zur maximal
zulassigen Zahl von Leuchten am Fahrzeug, zur genau-
en Positionierung, zu den geforderten "Winkeln der
geometrischen Sichtbarkeit" und zur korrekten Schal-
tung.

Was die Sache noch komplizierter macht: Die euro-
paischen Beleuchtungsvorschriften der Richtlinie
93/92/EWG und die entsprechenden nationalen Vor-
gaben der StVZ0 nebst ihren amtlichen Erganzungen
stimmen nicht in allen Punkten Giberein. Doch beide
sind in Deutschland voll giiltig, die StVZ0 seit eh und
je. die europdischen Bestimmungen erst seit einiger
Zeit. Das bringt eine weitere Hiirde mit sich: Auch vom
Alter eines Motorrads kann es abhdngen, welche
Wege dem Biker fiir eventuelle Nach- oder Umriistun-
gen offenstehen — und welche nicht. Schon bei einer
Erneuerung schadhaft gewordener Leuchten oder
Riickstrahler kann er in diese Zwickmiihle kommen.

Sichere Wege zum Ziel

Sind Sie nicht nur ein handwerklich und technisch be-
schlagener Kdnner, sondern auch mit den aktuellen
Rechtsvorschriften in Sachen "Beleuchtung” bestens
vertraut? Nur wer beide Fragen bejahen kann, sollte
sich auf eigene Faust an eine Montage wagen. Sonst
ist es allemal besser, einen risikoloseren Weg zum an-
gestrebten Ziel zu wahlen. Die sicherste Losung ist es,
die gewiinschte Nach- oder Umriistung von einem
guten, mit der betreffenden Motorrad-Marke vertrau-
ten Fachbetrieb durchfiihren zu lassen, zum Beispiel
einer Niederlassung bzw. Vertragswerkstatt der Her-
stellerfirma. Dort kann sich der Biker auch guten Rat
einholen, wenn er selbst zur Tat schreiten will. Hierzu
ein paar wichtige Hinweise:

[J Von Anderungen an der serienméRigen Beleuch-
tungs-Ausriistung seines Motorrads lasse man lie-
ber die Finger. Vor allem bei &lteren Maschinen
kann das leicht ins Auge gehen.

[J Vor Ergdnzungen der lichttechnischen Ausstattung
von Motorrddern ist stets zu fragen: Erstens — sind
sie Uiberhaupt zuldssig? Zweitens: Ist die serien-
malige Beleuchtung meiner Maschine noch auf




